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Zitat von Zauberwald

... Am Anfang des Schuljahrs teilt die Schule einen Wisch aus, auf dem sich die Eltern
mit ihrer Unterschrift damit einverstanden erklären oder nicht.

Das geht ganz sicher nicht! Eltern können nicht per Unterschrift die Schule generell während
der Unterrichtszeit von der Aufsicht entbinden. Wenn dann was passiert, sind wir dran.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/53430-aufsichtspflicht-bei-
erkundungsauftr%C3%A4gen/?postID=541567#post541567

https://www.lehrerforen.de/thread/53430-aufsichtspflicht-bei-erkundungsauftr%C3%A4gen/?postID=541528#post541528
https://www.lehrerforen.de/thread/53430-aufsichtspflicht-bei-erkundungsauftr%C3%A4gen/?postID=541567#post541567
https://www.lehrerforen.de/thread/53430-aufsichtspflicht-bei-erkundungsauftr%C3%A4gen/?postID=541567#post541567

